
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt wird beauftragt zu prüfen, ob im Rahmen der Förderung gemeinnütziger Einrichtungen 
durch die Stadt Halle im Jahr 2020 grundsätzlich vereinfachte Verwendungsnachweise ohne 
Vorlage von Belegen zugelassen werden können, sofern: 
 

• die Richtigkeit der Buchführung der Zuwendungsempfänger durch Kassenprüfer bzw. 
externe Wirtschafts- und Steuerberatungen schriftlich bestätigt ist und 

• es sich nicht um geförderte Bauprojekte handelt. 
 
gez. Andreas Wels     gez. Eric Eigendorf 
Fraktionsvorsitzender     Vorsitzender 
Fraktion Hauptsache Halle    SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) 
 
    
 


